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Infoblatt  
Einwohnergemeinde Oberwil b. Büren 

 
 
Fundgegenstände 2025 
 
Diese können bis am 1. Mai 2026 bei 
der Gemeindeverwaltung abgeholt wer-
den.  

 

 
Seite 7 

Zurückschneiden der Hecken 
 
Sämtliche Hecken und Sträucher müs-
sen bis am 31. Mai 2026 zurückge-
schnitten werden. 

 

 
Gemeindeversammlung 
Die nächste Gemeindeversammlung findet am 17. Juni 
2026 statt. Die Publikation der Traktanden erfolgt im 
Anzeiger Büren und Umgebung. Detaillierte Informatio-
nen über die Traktanden können der Botschaft des 
Gemeinderates entnommen werden, welche in der Ka-
lenderwoche 20 mit dem Anzeiger jeder Haushaltung 
zugestellt wird. 
 
 
Sprechstunde Gemeindepräsident 
Haben Sie ein Anliegen, welches Sie bedrückt, oder 
haben Sie Ideen, Verbesserungswünsche, Lob oder 
Kritik?  
 
Da meist schon ein informatives Gespräch zu mehr 
Verständnis und Klarheit führt, bietet Gemeindepräsi-
dent Heinrich Tännler grundsätzlich jeden ersten Don-
nerstag im Monat eine Sprechstunde auf der Gemein-
deverwaltung an.  
 
Wir bitten um vorgängige Terminabsprache und Be-
kanntgabe des Besprechungsthemas mit der Gemein-
deverwaltung Oberwil bei Büren unter 032 352 04 10 
oder per Mail gemeinde@oberwil-bueren.ch.  
 
Nächste Termine: 
Donnerstag, 2. April 2026 
Donnerstag, 7. Mai 2026 
Donnerstag, 1. Juni 2026 

mailto:gemeinde@oberwil-bueren.ch
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Gemeindeversammlung, 26.11.2025: Am 26. November 2025 fand die ordentliche Gemeinde-
versammlung im Gemeindesaal von Oberwil bei Büren statt. An der Versammlung nahmen 54 
stimmberechtigte Personen teil, was einem Anteil von 7.91% entspricht. Die Ergebnisse der be-
handelten Traktanden wurden auf der Website der Gemeinde Oberwil veröffentlicht.  
 
 
Personelle Veränderung in der Finanzverwaltung: Der Gemeinderat Oberwil bei Büren freut 
sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die offene Stelle als Finanzverwalterin erfolgreich besetzt 
werden konnte. Per 1. Mai 2026 wird Priska Salzmann ihre Tätigkeit als Finanzverwalterin der 
Gemeinde Oberwil bei Büren aufnehmen. Der Gemeinderat ist sehr erfreut, mit Frau Salzmann 
eine kompetente und engagierte Fachperson für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewonnen 
zu haben. Frau Salzmann wird sich in einem der nächsten Infoblätter persönlich vorstellen. 
Der Gemeinderat heisst Priska Salzmann herzlich willkommen und wünscht ihr bereits heute viel 
Freude bei der Arbeit sowie ein erfolgreiches Wirken für unsere Gemeinde.  
 
 
Personelle Veränderung in der Gemeindeschreiberei: Wie bereits auf der Website der Ge-
meinde informiert wurde, hat die Leiterin der Gemeindeschreiberei, Manuela Kopp, ihre Anstel-
lung per Ende März 2026 gekündigt. Für ihre Nachfolge konnte bislang noch keine geeignete 
Person gefunden werden. Um die Weiterführung der Aufgaben sicherzustellen, übernimmt die 
Firma Finances Publiques AG mit Martin Frey und Katja Schönholzer ab Mitte März 2026 vo-
rübergehend die Leitung der Gemeindeschreiberei. 
 
 
Wasserbaukommission (WBK): Per 31. Dezember 2025 legte Iwan Otti sein Amt als Mitglied 
der WBK nieder. Der Gemeinderat dankt Iwan Otti für sein Engagement und die wertvolle Arbeit 
während seiner Amtszeit und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  
Als Nachfolge von Iwan Otti wurde Daniel Bandi gestützt auf Art. 70 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung der Gemeinde Oberwil bei Büren in stiller Wahl gewählt. Die Publikation erfolgte im Anzei-
ger Büren und Umgebung vom 27. Februar 2025. Der Gemeinderat dankt Daniel Bandi für seine 
Bereitschaft, sich für die Belangen unserer Gemeinde einzusetzen, freut sich auf die Zusammen-
arbeit und wünscht ihm für sein neues Amt viel Erfolg und Freude. 
 
 
1. Teilrevision Gemeindeordnung: Der Gemeinderat erarbeitet momentan eine Teilrevision der 
Gemeindeordnung mit dem Ziel, die Gemeindeorganisation moderner auszugestalten, die Effizi-
enz und Fachkompetenz zu stärken, Strukturen zu vereinfachen und die Aufgaben der Gemein-
deverwaltung im besten Interesse der Bevölkerung neu auszugestalten.  
Vom 5. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 hatte die Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen 
Mitwirkung die Möglichkeit, zu den vorgesehenen Änderungen Stellung zu nehmen. Insgesamt 
sind 26 Eingaben eingegangen. Der Gemeinderat hat sämtliche Rückmeldungen sorgfältig ge-
prüft und in die weiteren Ausarbeitungen einbezogen. Die revidierte Gemeindeordnung wird der 
Gemeindeversammlung im Juni 2026 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 

Informationen aus Gemeinderatssitzungen werden laufend auf der 
Website der Gemeinde bei Oberwil unter der Rubrik „Aktuelles“ publiziert. 

 
 

Gemeinderat Oberwil bei Büren 

Kurzmitteilungen 
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Aufgrund einer personellen Übergangssituation in der Gemeindeschreiberei wurden die Schalter-
öffnungszeiten am Dienstag und Mittwoch vorübergehend angepasst. Mit dieser Anpassung 
kann sichergestellt werden, dass der Schalterbetrieb auch während Abwesenheiten zuverlässig 
aufrechterhalten werden kann. Seit dem 19. März 2026 gelten folgende Schalteröffnungszeiten:  
 
Montag 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag geschlossen 
Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr (durchgehend) 
Donnerstag geschlossen 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf Vereinbarung möglich. 

 
Gemeindeverwaltung 

Anpassung der Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Feiertage 
 
 
 

 
An den übrigen Tagen sind wir während den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.  
 

Gemeindeverwaltung 

Feiertag Tag Vormittag Nachmittag 

Ostern  

Donnerstag, 02.04.2026 geschlossen geschlossen 

Freitag, 03.04.2026 geschlossen geschlossen 

Montag, 06.04.2026 geschlossen geschlossen 

Mittwoch, 13.05.2026 08.00 - 14.00 Uhr (durchgehend)  

Auffahrt  Donnerstag, 14.05.2026 geschlossen geschlossen 

Freitag, 15.05.2026 geschlossen geschlossen 

Pfingsten Montag, 25.05.2026 geschlossen geschlossen 

Verkauf Kehrichtmarken und Plastiksammelsäcke 

 
Zusätzlich zur Käserei Oberwil und zu Bio-Gemüse Otti können Kehrichtmarken und Plastiksam-
melsäcke (Rollen à 10 Stück) auch am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 

Gemeindeverwaltung 
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Seit 2025 können Dienstleistungen am Schalter der Gemeindeverwaltung Oberwil bei Büren mit 
Twint oder EC-Karte (bargeldlos und ohne Extrakosten) bezahlt werden.  
 
Folgende Zahlungsmittel werden akzeptiert:  
VPay, Visa, Maestro, Mastercard, Twint und Postcard.  
 
Barzahlungen sind auch weiterhin möglich.  

 
Gemeindeverwaltung 

Bargeldlos zahlen auf der Gemeindeverwaltung 

Bevölkerungsstatistik 2025 

 
Einwohnerzahl per 31.12.2024 912 
 
Einwohnerzahl per 31.12.2025 903 
 
Geburten 3 
 
Todesfälle 5 
 

Gemeindeverwaltung 

 
Wir gratulieren nachfolgender Einwohnerin von Oberwil bei Büren ganz herzlich zum Geburtstag: 
 
80 Jahre 
07.01.1946  Kunz-Bandi Anna 
 
85 Jahre 
27.12.1940 Schwab Yvonne 
25.02.1941 Pfister-Hugi Alice 
 
 
Die Gemeinde Oberwil publiziert die Geburtstage der Einwohnerinnen und Einwohner, welche 
80, 85, 90, 95+ alt werden, jeweils im Infoblatt. Sollten Sie keine solche Veröffentlichung wün-
schen, können Sie dies der Gemeindeverwaltung Oberwil melden.  
 

 

Hohe Geburtstage 
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Aus dem Einwohnerregister 01.12.2025 bis 28.02.2026  

Geburt: 

Duro Carreño Liam, geboren am 05.12.2025 Sohn von Duro Carreño José-Alberto und  

Rodriguez Freiria Sandra 

 
Gemeindeverwaltung 

1.-Mai-Brauch 

Zuzüge 

Petruscak Erik 

Luggen David 

Widner Michael 

Oduro-Asamoah Francesca 

Špitková Karmena 

Birti Naomi Alessia 

Berger Tanisha Kim 

Ortner Lukas 

Wegzüge 

Bögli Emanuel Patric 

Schlup Marcia Ivana 

Treitz Daniela 

Devaud Julie Sophie 

Devaud-Müller Luana 

Malinowski Kamil Konrad 

Oeggerli Oliver 

Derungs Alina Riccarda 

Treitz Uwe 

Loukarif Abdelkader 

Mielke Maurice 

Schlup-Künzler Michel 

 
In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai pflegen viele 
junge Männer ab dem Schulaustritt bis etwa zum 20. Le-
bensjahr einen alten Brauch: Sie stellen vor den Häusern 
junger Frauen ein sogenanntes Maitannli auf. 
 
Der kleine Maibaum bleibt traditionell bis zum 1. Juni ste-
hen. Anschliessend wird er von demjenigen wieder abge-
holt, der ihn aufgestellt hat. 
 
Die jungen Frauen haben die Aufgabe herauszufinden, 
wer ihnen das Maitannli gestellt hat. Als Dank laden sie 
die betreffenden jungen Männer innerhalb eines Jahres 
zu einem Abendessen ein. Wird diese Einladung nicht 
ausgesprochen, stellen die Burschen im folgenden Jahr 
statt eines Tannlis eine Strohpuppe an gut sichtbarer 
Stelle im Dorf auf. 

 
Gemeindeverwaltung 
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Liebe Hundehalterin, lieber Hundehalter  
 
Aufgrund der Tierseuchenverordnung sind Sie in der nationalen Hundedatenbank Amicus regis-
triert. Mit der Registrierungsbestätigung Ihres Hundes erhielten Sie eine PetCard, welche unter 
anderem bei einem Umzug zur Anmeldung in der neuen Gemeinde diente.  
 
Seit Januar 2026 wird die PetCard nicht mehr physisch ausgestellt. Neu steht Ihnen die digitale 
ePetCard zur Verfügung. Diese wird automatisch aus der Hundedatenbank generiert und kann in 
der App animundo kostenlos genutzt werden.  
 
Ihre Vorteile:  
- Digitale ePetCard direkt auf dem Smartphone  
- kein physisches Dokument mehr nötig  
- Einfachere Verwaltung Ihrer Haustiere  
- Übersicht über Daten, Dokumente und Kontakte  
- Meldungen wie Halterwechsel sind direkt in der App möglich  
 
Animundo bietet zudem weitere zahlreiche praktische Funktionen rund um Ihr Haustier.  
 
So funktioniert’s:  
1. Laden Sie die kostenlose animundo-App herunter:  
 
 

 oder unter animundo.ch  
 
 
2. Erstellen Sie einen Account und verknüpfen Sie Ihr Amicus-Konto.  
3. Die ePetCard kann automatisch im Tierprofil aufgerufen werden.  
 
Die bisherigen Meldeprozesse über www.amicus.ch stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.  

 
 

Gemeindeverwaltung 

Amicus - Digitale ePetCard 

 
Im Fundbüro von Oberwil bei Büren wurden vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 folgende Gegen-
stände abgegeben:  
- Kopfhörer Ladecase grau 
- Schlüsselbund, ein Schlüssel, Schlüsselband schwarz (Pflaster, Herzschlag) Schlüssel-

anhänger KABA und Name «LIVIA» 
 
Wir bitten die Verliererer:innen, die Fundgegenstände bis am 1. Mai 2026 bei der Gemeindever-
waltung Oberwil abzuholen. Die nicht abgeholten Gegenstände werden dem/der FinderIn zurück-
gegeben, für gemeinnützige Zwecke verwendet oder entsorgt.  
 

Gemeindeverwaltung 

Fundgegenstände 2025 
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Die natürlichen Feinde des Igels, der Uhu und der Dachs, stellen 
nur noch selten eine Gefahr dar. Die neuen Feinde sind der stetige 
Lebensraumverlust, der ebenso stetig zunehmende Strassenver-
kehr und die tödlichen Fallen in den Gärten. 
 
Die weitaus grösste Gefahr für das Überleben der Igel in der 
Schweiz ist der fortschreitende Verlust an Lebensraum und das 
Verschwinden der Insekten. 
 
Wir präsentieren hier die grössten Übeltäter. Die meisten stammen 
aus der Abteilung Gartengeräte. Echte Igelfreunde nutzen diese 
motorisierten Helfer nur sehr sparsam oder gar nicht. 
- Rasenmäher und Mähroboter 
- Motorsensen und Fadenmäher 
- Geschlossene Zäune 
- Lichtverschmutzung 
- Laubbläser / Laubsauger 
 

 
Als wäre der Verlust an Lebensraum nicht schon schlimm genug, ist auch das Leben für die Igel 
in unseren Siedlungen nicht leicht und mit vielen Gefahren verbunden. Der Strassenverkehr 
nimmt zu und auch in den Gärten gibt es allzu tödliche Fallen.  
- Pestizide und Kunstdünger 
- Offene Schächte und Gräben 
- Schwimmbecken 
- Lose Netze 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.pro-igel.ch 

Verein pro Igel 

Igel - Feinde und Gefahren 
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Gerne möchten wir die Bevölkerung von Oberwil bei Büren daran erinnern, dass Bäume, Sträu-
cher und alle anderen Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassen-
raum hineinragen, die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus ver-
deckten Standorten unvermittelt auf die Strassen treten, gefährden. 
 
Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz SG Art. 73 
Abs. 2, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 sowie die Strassenverordnung SV Art. 56 und 57, unter ande-
rem vor: 
• Hecken, Sträucher landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume müssen seit-

lich mindestens 50 cm Abstand zum Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Gehwegen 
muss eine Höhe von 2.50 m freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher 
Abstand von 50 cm freizuhalten. Besonders zu beachten gilt, dass bei Nässe die Äste tiefer 
hinunter hängen. 

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung und der Strassenschilder dürfen zu keiner Zeit beein-
trächtigt werden. 

• Einfriedungen und Zäune bis zu einer Höhe von 1.2 m müssen einen Strassenabstand von 
mindestens 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehr-
höhe zurückversetzt werden. An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und 
Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für nicht hochstämmige Bäume, He-
cken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und dergleichen gelten dieselben Vorschriften. 
Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende Pflanzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir ersuchen die Anstösser an öffentlichen Strassen, Feldwegen und Wegen, die Äste und Be-
pflanzungen bis spätestens am 31. Mai 2026 auf die vorgeschriebenen Abstände zurückzu-
schneiden. Die vorgeschriebenen Abstände müssen das ganze Jahr über eingehalten werden.  
 
Die Gemeindebetriebekommission behält sich vor, bei Missachtung dieser Bestimmungen die 
nötigen Arbeiten auf Kosten der Liegenschaftsbesitzer in Auftrag zu geben. 
 

Gemeindebetriebekommission 

Zurückschneiden der Hecken und Sträucher bis 31. Mai 2026 
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Neophyten sind Pflanzen, die seit 1492 bewusst oder unbewusst nach Europa eingeführt wur-
den. Die Mehrheit dieser Pflanzen haben sich gut in unsere Umwelt integriert und bereichern die 
heimische Flora. Einige wenige Neophyten können sich invasiv verhalten. Durch die unkontrol-
lierte Vermehrung verdrängen sie die einheimische Flora und bedrohen die Biodiversität. Diese 
Problempflanzen bezeichnet man als invasive Neophyten. Einige davon sind giftig, verursachen 
Allergien oder Schäden an Bauwerken und in der Landwirtschaft. Deshalb werden sie bekämpft. 
Die Beseitigung der Neophyten erfolgt vorzugsweise, bevor diese blühen und absamen sowie 
vor den Mäharbeiten. Die Entsorgung erfolgt über die Kehrichtverbrennung, damit eine Vermeh-
rung nicht mehr möglich ist.  
 
Viele Neophyten stammen und vermehren sich aus privaten Gärten, wo sie einst als Ziersträu-
cher und -stauden gepflanzt wurden. Gartenbesitzer können Verantwortung übernehmen, indem 
sie die Neophyten durch einheimische Pflanzen ersetzen. Damit leisten sie einen grossen Bei-
trag, dass sich invasive Neophyten nicht weiter ausbreiten.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.neophyt.ch, www.infoflora.ch  
oder über die Seite des Kanton Bern über den QR-Code. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindebetriebekommission 

Invasive Neophyten bekämpfen 

Verantwortlichkeit: Beseitigung herabgefallener Äste  

 
In letzter Zeit erreichen uns vermehrt Meldungen über herabgefallene Äste oder umgefallene 
Bäume auf privaten Grundstücken sowie Strassen und Wegrändern. Wir möchten Sie darauf hin-
weisen, dass die Verantwortung für die Beseitigung solcher Äste bei den jeweiligen Grundstück-
eigentümern liegt.  
 
Die Gemeinde ist nur für die Pflege und Instandhaltung von öffentlichen Flächen zuständig. Fällt 
ein Ast auf Ihr eigenes Grundstück oder von einem Baum auf Ihrem Grundstück auf öffentliche 
Wege, sind Sie als Eigentümer verpflichtet, diesen zu entfernen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Mithilfe. 

Gemeindebetriebekommission 

Berufkraut Kanadische 

Goldrute Riesenbärenklau Sommerflieder 

http://www.neophyt.ch
http://www.infoflora.ch


Gemeindebetriebe– und Baukommission 11 

 
Der Wasserbezug ab einem Hydranten ist ohne vorgängige Kontaktaufnahme mit dem Brunnen-
meister verboten. Die entnommene Wassermenge kann durch das Vermessen vom Schwimm-
becken ermittelt werden. Sie wird nach dem gültigen Wasserreglement verrechnet (Tink- und Ab-
wasser) und ist umgehend dem Brunnenmeister David Bandi, Tel. 078 753 61 79 zu melden.  
 
Hinweis: Falls Sie Ihr Pool mit Wasser ab Ihrem Hausanschluss füllen, läuft dies über Ihren Zäh-
ler und Sie brauchen keine Meldung an den Brunnenmeister oder die Gemeinde zu machen.  
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe.  

 
Gemeindebetriebekommission 

Schwimmbecken auffüllen 

Baukommission 

Kehrichtabfuhr - Feiertage 

 
Die Kehrichtabfuhr vom Ostermontag, 6. April findet am Mittwoch, 8. April statt.  
 
Die Kehrichtabfuhr vom Pfingstmontag, 25. Mai findet am Mittwoch, 27. Mai statt.  
 

Gemeindebetriebekommission 

Bauherrschaft Standort Bauvorhaben 

Fritz Kunz 
Schnottwilstrasse 18 
3298 Oberwil bei Büren  

Schnottwilstrasse 18 
Oberwil bei Büren  

Installation einer Photovoltaik-
anlage und Ersatz der beste-
henden Ziegel auf der Süd-
westdachfläche  

PVE Investment GmbH 
Thomas-Wyttenbach-Strasse 
2502 Biel  

Möösli 42 
Oberwil bei Büren  

Um- und Ausbau bestehende 
Liegenschaft und Einbau 
Schleppgauben  

Erteilte Baubewilligungen 
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Die Regio Feuerwehr Büren, als Teil der Blaulichtorganisationen, steht an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr im Dienst der Bevölkerung. Mit 86 engagierten Angehörigen der Feuerwehr 
(AdF), zeitgemässer Infrastruktur und klar geregelten politischen Strukturen, sorgt sie für Schutz 
und Sicherheit in den angeschlossenen Verbandsgemeinden Büren-Rüti-Arch-Leuzigen-Oberwil-
Meienried. 
 
 
Breites Leistungsspektrum – weit mehr als Brandbekämpfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regio Feuerwehr Büren: An 365 Tagen rund um die Uhr im Einsatz 
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Die Aufgaben der Regio Feuerwehr Büren gehen weit über das Löschen von Bränden hinaus. 
Zwar gehört die Intervention bei Brandereignissen aller Art zum Kerngeschäft, doch das Einsatz-
spektrum ist deutlich umfassender: 
- Schutz von Bevölkerung, Gewerbe, Industrie sowie von Tieren und Umwelt 
- Unterstützung von Rettungsdienst und Polizei 
- Technische Hilfeleistungen bei Personenrettung und Arbeitsunfällen 
- Tierrettungen 
- Eindämmen von Elementarereignissen 
- Öl- und Wasserwehreinsätze 
- Überregionale Einsätze mit der Autodrehleiter im Auftrag der Gebäudeversicherung 
 
Zudem unterstützt die Regio Feuerwehr Büren regelmässig Nachbarorganisationen wie LePiMe 
(Lengnau–Pieterlen–Meinisberg), WeGro (Wengi bei Büren–Grossaffoltern) und Rapperswil so-
wie weitere Partner im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit. 
 
 
Moderne Mittel und vier Standorte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit insgesamt zehn Einsatzleitern und 30 Kaderangehörigen ist die Organisation personell breit 
abgestützt. Die Fahrzeugflotte umfasst zehn Fahrzeuge, davon vier schwere Einsatzfahrzeuge 
über 3,5 Tonnen: 
- Zwei Tanklöschfahrzeuge mit je 2’400 Litern Wassertank und 170 l Löschmittelzusatz 
- Eine Autodrehleiter mit 32 Metern Rettungshöhe 
- Ein Schlauchlegefahrzeug mit 2’400 Metern Wassertransportleitung 110mm 
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Hinzu kommen spezialisierte Fahrzeuge für Atemschutz, Wassertransport, Verkehrsdienst, Öl- 
und Wasserwehr, Pionier- und Beleuchtungseinsätze sowie ein modern ausgerüstetes Einsatz-
leiterfahrzeug inklusive eines bodengebundenen Drohnensystems. 
 
Die Feuerwehr basiert auf folgenden Magazinstandorten: 
- Büren: Kompanie Brand West mit Autodrehleiter, Tanklöschfahrzeug, Öl- und Wasserwehr-

fahrzeug, Führungseinrichtung mit Notstromversorgung 
 
- Rüti bei Büren: Kompanie Pionier mit Schlauchlegefahrzeug, Wassertransport- und Ver-

kehrsfahrzeug 
 
- Arch: Kompanie Brand Ost mit Tanklöschfahrzeug, Atemschutzfahrzeug und Retablie-

rungsstandort für Atemschutzgeräte und persönliche Schutzausrüstung 
 
- Oberwil bei Büren: Einsatzleiterfahrzeug, Pionier- und Beleuchtungsfahrzeug, Lo-

gistikstandort 
 
 

 
 
Klare Finanzierung 
Das Jahresbudget beträgt rund eine Million Franken. Damit werden Einsatzbereitschaft, Ausbil-
dung, Infrastruktur und Materialbeschaffung der Regio Feuerwehr Büren sichergestellt. 
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Politische Führung durch den Verbandsrat 
Die strategische und finanzielle Aufsicht liegt beim siebenköpfigen Verbandsrat. Jede Verbands-
gemeinde stellt eine Vertreterin oder einen Vertreter und wählt das Präsidium. 
 
Der Verbandsrat ist verantwortlich für: 
- Umsetzung und Aktualisierung der Reglemente 
- Genehmigung von Budget, Rechnung und Finanzplanung 
- Sicherstellung der Finanzierung gemäss Organisationsreglement 
- Festlegung von Ersatzabgaben und Gebühren 
- Regelung von Entschädigungen bei Nachbarschafts- und Stützpunkteinsätzen 
 
Der Präsident oder die Präsidentin des Verbandsrates führt das Gremium und bildet die Schnitt-
stelle zum Feuerwehrkommando und den Einwohnergemeinden. 
 
 
Operative Führung mit klaren Strukturen 
Die Gesamtverantwortung für Ausbildung, Einsatz und Weiterentwicklung trägt der Feuerwehr-
kommandant. Unterstützt wird er von der Kommandostufe 1 und der Kommandostufe 2 mit Ver-
tretungen aller Fachbereiche. 
 
Zu den zentralen Funktionen gehören unter anderem: 
- Chef Alarmierung 
- Chef Atemschutz 
- Chef Ausbildung 
- Chef Einsatzplanung 
- Chef Fahrzeuge und Motorspritzen 
- Chef Material und Infrastruktur 
- Chef Kommunikationsmittel 
- IT- und Website-Verantwortliche Person 
- Sicherheitsbeauftragter 
- Chef Kompanie Brand und Chef Kompanie Pionier 
 
Alle diese Kaderfunktionen werden zusätzlich zum regulären Feuerwehrdienst mit hoher fachli-
cher Kompetenz und Verantwortung ausgeübt. 
 
 
Hohe Anforderungen an Kader und Pikettoffiziere 
 
Kommando-Offiziere übernehmen im Ernstfall die Einsatzleitung.  

 
Sie verfügen über mehrjährige Kadererfahrung,  
hohe Fach- und Sozialkompetenz sowie die Bereit-
schaft zum 24-Stunden-Pikettdienst. Innerhalb von 
Minuten rücken sie mit dem Einsatzleiterfahrzeug 
aus, leiten den Einsatz und koordinieren die Zu-
sammenarbeit mit Partnerorganisationen. 
 
 
 



Regio Feuerwehr Büren 16 
 
Engagement mit grosser Verantwortung 
Die Angehörigen der Feuerwehr leisten systemrelevante Arbeiten und das unter anspruchsvollen 
Bedingungen. Sie rücken innert Minuten aus, oft während der Arbeit, Freizeit oder in der Nacht, 
bewältigen körperlich und psychisch belastende Einsätze, absolvieren sämtliche Aus- und Wei-
terbildungen und stellen einen vollständigen Übungsbesuch sicher. 
 
Ferien oder Überzeit werden für Ernstfalleinsätze eingesetzt, Absenzen mit Arbeitgebern koordi-
niert. Das familiäre Umfeld ist ebenfalls Teil der Einsatzbereitschaft.  
 
 
Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe 
Die Regio Feuerwehr Büren zeigt eindrücklich, wie zeitgemässe Ereignisbewältigung auf regio-
naler Ebene funktioniert: professionell organisiert, politisch klar abgestützt und getragen von star-
kem persönlichem Einsatz unserer Einsatzkräfte.  
 
 
 

Die Regio Feuerwehr Büren steht für eine professionelle Organisation,  
für die Bevölkerung bedeutet dies eines: Sicherheit, jederzeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regio Feuerwehr Büren 
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Der Steuererklärungsdienst der Pro Senectute steht Personen ab dem 60. Lebensjahr zur Verfü-
gung. Fachpersonen füllen Ihnen gerne Ihre Steuererklärung aus. Wenn Sie nicht mobil sind, holt 
die Pro Senectute die Unterlagen auch bei Ihnen zu Hause ab.  
 

Kosten:  Die Kosten werden gemäss Tariftabelle in Rechnung gestellt.  
 

Haftung:  Haftansprüche für Schäden, die aus der Erbringung dieser Dienstleistung 
entstehen, sind ausgeschlossen, wenn die gesetzlichen Vorschriften einge-
halten wurden und keine grobfahrlässigen Fehler vorliegen.  

 

Personen mit  
Beistandschaften:  Bitte wenden Sie sich vorgängig an Ihren Beistand.  
 

Vorbehalt:  Bei komplexen Fällen kann Pro Senectute den Auftrag ablehnen.  
 

Kontaktdaten der umliegenden Beratungsstellen: 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Pro Senectute: be.prosenectute.ch 
 

Pro Senectute, Kanton Bern 
 

 
Vom Chlichind bis zum Grosi 

 

Gelegenheit alte Bekannte und neue Gesichter zu treffen 
Erinnerungen und Neuigkeiten teilen 

Austausch und Förderung im Umgang mit Jung und Alt 
Spielen, Lachen und Lernen - drinnen und draussen 

 
Wo:  Restaurant Aareresidenz, Lindenweg 15, Büren an der Aare 
 
Daten: 15. April, 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. August, 16. September, 21. Oktober,  
  18. November und 16. Dezember 2025 
 
Wann: jeweils von 09.00 bis 11.00 Uhr 
 
Gut zu wissen:  
Zeitgleich zum Generatione-Bistro findet die Mütter– und Väterberatung statt (ohne Anmeldung).  
 
Kontakt: 
Anna Nachtsheim (076 478 24 08) und Steffi Jordi (079 732 74 58) 
 
 

Steuererklärungsdienst 

Beratungsstelle Lyss  
Steinweg 26 
3250 Lyss  
Telefon 032 328 31 11  

Beratungsstelle Biel  
Zentralstrasse 40 
2502 Biel/Bienne 
Telefon 032 328 31 11  

Generatione - Bistro 
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Jeden Montag von 17.00 bis18.00 Uhr treffen sich Kinder vom Kindergarten und von der 1. Klas-
se zum Turnen in der Turnhalle. 
 
Aufgrund von Änderungen im Leitungsteam werden ab August 2026 ein oder zwei 
 

NACHFOLGER/-INNEN GESUCHT, 
 
die das Turnen im Turnus von 3 Wochen leiten. 
 
Hast Du Spass am Umgang mit Kindern und bewegst dich gerne? Dann bist Du genau richtig! 
 
Melde dich schnellstmöglich (spätestens bis zum 17.04.2026) bei Patrizia Wey (077 448 36 83) 
für weitere Informationen. 
 
Das Turnen/Spielen/Bewegen wird von den Kindern sehr geschätzt und es wäre sehr schade, 
wenn dieses Angebot nicht mehr stattfinden würde, falls keine weiteren Leitungspersonen gefun-
den werden. 
 

Patrizia Wey 
Kinderturnen 

Kinderturnen 

slowUp - Vorinformation 

 
Am 17. Mai 2026 findet der legendäre slowUp Solothurn-Buechibärg statt. Weitere Informationen 
zum slowUp folgen in einem separat zugestellten Flugblatt.  
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Bevorstehende Termine 

April 

02.04.2026  Gemeindeverwaltung GP-Sprechstunde 

03. - 
19.04.2026 

  Schulleitung Frühlingsferien 

08.04.2026   Seniorenverein Kontaktnachmittag 

11.04.2026  Musikgesellschaft Oberwil Konzert für Kinder und Senioren 

18.04.2026  Musikgesellschaft Oberwil Jahreskonzert 

18.04.2026  Hornussergesellschaft Oberwil Meisterschaft 

19.04.2026  Hornussergesellschaft Oberwil Meisterschaft 

22.04.2026  19.30 - 22.00 Regio Feuerwehr Büren Gesamtübung 3 KP Brand 

22.04.2026   Seniorenverein Mittagstisch 

25.04.2026  08.00 - 12.00  Regio Feuerwehr Büren Gesamtübung 3 KP Pionier 

Mai 

02.05.2026  Hornussergesellschaft Oberwil Meisterschaft 

06.05.2026  Gemeindeverwaltung Kommissionstreffen 

07.05.2026  Gemeindeverwaltung GP-Sprechstunde 

07.05.2026  Feldschützengesellschaft Obligatorische Übung 

10.05.2026 17.00 Kirchgemeinde Oberwil Musica in Ecclesia 

14.05.2026 09.00 und 11.00 Kirchgemeinde Oberwil Konfirmation 

16.05.2026  Musikgesellschaft Oberwil Eidg. Musikfest 

17.05.2026  Spielgruppe Fuchs Slow-Up 

21.05.2026 20.00 Burgergemeinde Oberwil Burgergemeindeversammlung 

27.05.2026  Spielgruppe Fuchs Vorlesetag 

27.05.2026  Seniorenverein Mittagstisch 

30.05.2026  Hornussergesellschaft Oberwil Meisterschaft 

30.05.2026  Feldschützengesellschaft Eidg. Feldschiessen 

31.05.2026  Feldschützengesellschaft Eidg. Feldschiessen 

Juni 

01.06.2026  Gemeindeverwaltung Redaktionsschluss Infoblatt 

01.06.2026 19.30 - 22.00 Regio Feuerwehr Büren Gesamt Einsatzübung 1 

04.06.2026  Gemeindeverwaltung GP-Sprechstunde 

12.06.2026 19.00 Kirchgemeinde Oberwil Musica in Ecclesia 

14.06.2026  Gemeindeverwaltung Abstimmungs– und Wahltermine 

17.06.2026 20.00 Gemeindeverwaltung Gemeindeversammlung 

18.06.2026 19.30 Kirchgemeinde Oberwil Kirchgemeindeversammlung 

21.06.2026  Hornussergesellschaft Oberwil Meisterschaft 
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